
Wie eine (drohende) Liquiditätslücke 
erkannt und beseitigt werden kann
Die mit der COVID-19-Pandemie verbundene Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation und der ohnehin eingeleitete dis-
positive Strukturwandel im Automobilhandel machen die genaue Beobachtung der finanziellen Situation eines Unternehmens 
noch wichtiger als in der Vergangenheit.  

Von Lars Krümmel

Die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt seit Frühjahr 
2020 in Deutschland – aber auch weltweit – das Wirt-
schaftsleben erheblich. Das gilt natürlich auch für den 
Automobilhandel und -Servicebereich, bei dem es im 
Frühjahr 2020 und in den ersten Monaten 2021 durch 
den staatlich verordneten Lockdown zu deutlichen 
Umsatzeinbrüchen gekommen ist. Eine Erholung zeich-
net sich erst jetzt ab. 

Als Reaktion auf diese bisher einmalige Krisensituation 
hat die Bundesregierung ein gigantisches Stützpro-
gramm für die vom Lockdown und den Umsatzeinbrü-
chen betroffenen Betriebe aufgelegt. Dazu zählte auch 
die vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantrags-
gründe Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Am 
1. Mai 2021 sind diese COVID-19-bedingten Aussetzun-
gen jedoch ausgelaufen. Alle Unternehmen, die signifi-
kante wirtschaftliche Nachteile in dieser Zeit erlitten 
haben, müssen sich gegebenenfalls fragen, ob sie wirt-
schaftlich überlebensfähig sind. Wichtigster Indikator 
für die wirtschaftliche Stabilität eines Unternehmens 
ist zweifelsohne eine ausreichende Liquiditätsversor-
gung. Diese stellt neben der Überschuldung auch den 
entscheidenden Grund dar, wenn Unternehmen in 
eine wirtschaftliche Schieflage geraten, die – wenn sie 
nicht beseitigt wird – zur Zahlungsunfähigkeit führen 
kann. Zahlungsunfähigkeit ist ein obligatorischer Insol-
venzantragsgrund, der bei Nichtbeachtung straf- und 
haftungsrechtliche Folgen für die Organe einer Gesell-
schaft auslösen kann. 

Nur wie erkennt man eine (drohende) Liquiditätslücke? 
Denn erst, wenn man weiß, dass die Unternehmung 
durch eine Liquiditätslücke in eine (drohende) Zah-
lungsunfähigkeit „hineinrutscht“, kann man auch 
Gegenmaßnahmen einleiten. Deshalb wird nachste-
hend eine praxistaugliche Methode zur Ermittlung 
einer sich abzeichnenden Liquiditätslücke aufgezeigt, 
die die Geschäftsleitung (oder Leiter Finanzen, Control-

lungsabflüsse in den kommenden drei Wochen in die 
Quotienten-Berechnung wie folgt einbezogen werden:

Erweitertes Beispiel:
		

   E	 = Einzahlungen

   A	 = Auszahlungen

Es wird erkennbar, dass die auf Stufe I noch bestehen-
de Zahlungsunfähigkeit (LQL = 20 Prozent) auf Stufe II 
beseitigt wird, da die Einzahlungen der kommenden 
drei Wochen die Auszahlungen übersteigen und aus 
der Liquiditätsunterdeckung von 20.000 Euro nachher 
ein Liquiditätsüberschuss von 10.000 Euro entsteht. 

Durch die Fortschreibung um weitere drei Wochen der 
Stufe I (die nur die stichtagsbezogene Liquidität dar-
stellt), kann die Zahlungsunfähigkeit von der Zah-
lungsstockung abgegrenzt werden, da letztere nicht 
zur Insolvenzantragspflicht führt. Für die Praxis ist je-
doch eine Vorschau von drei Wochen wenig praktika-
bel und sollte idealerweise auf einen Dreimonatszeit-
raum – unterteilt in 13 Wochen – erweitert werden, der 
revolvierend wöchentlich (später zwei wöchentlich) ak-
tualisiert wird. Ein Muster einer kurzfristigen Liquidi-
tätsplanung auf 13-Kalenderwochenbasis wird nach-
stehend abgebildet. Bei diesem Schema wird die 
Liquiditätsunter- bzw. -überdeckung nicht nur absolut, 
sondern auch relativ im Sinne der BGH-Rechtspre-
chung gezeigt und mit einer „Ampelfunktion“ hinter-
legt, die somit rechtzeitig Liquiditätsengpässe aufzeigt 
und Handlungsalternativen zur Vermeidung von Liqui-
ditätsengpässen ermöglicht. 
 

L i q u i d i t ä t s s t a t u s     a u f     W o c h e n b a s i s z u m : 31.05.2021
Autohaus Mustermann GmbH

KW 22 KW 23 KW 24 Gesamt
31.05.2021 07.06.2021 14.06.2021 …
06.06.2021 13.06.2021 20.06.2021

Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Einzahlungen
1. Forderungen aus OPOS Liste 0

a) Erwartete Einzahlungen aus OPOS-Liste 182.526 106.895 92.856 382.277
2. Sonstige operative Einzahlungen 256.580 250.201 235.650 742.431
3. Finanzbereich 0 0 0 0
4. Sonstiges 500 500 500 1.500

SUMME Einzahlungen 439.606 357.596 329.006 1.126.208
Auszahlungen
1. Verbindlichkeiten aus OPOS-Liste

a) zum Stichtag fällige Auszahlungen lt. OPOS-Liste 244.848 244.848
b) zum Stichtag noch nicht fällige Auszahlungen lt. OPOS-Liste 85.235 65.632 52.451 203.318

2. Sonstige operative Auszahlungen 367.433 209.789 163.818 741.040
3. Finanzbereich 3.649 0 0 3.649
4. Sonstiges 2.000 2.000 27.945 31.945

SUMME Auszahlungen 703.165 277.421 244.214 1.224.800
ÜBER- / UNTERDECKUNG AB -263.559 80.175 84.791 -98.592
KUMUL. ÜBER- / UNTERDECKUNG -489.436 -752.995 -672.819 -588.028

K r e d i t l i n i e 700.000 700.000 700.000 700.000
nicht ausgeschöpfte Kreditlinie 210.564 -52.995 27.181 111.972

Finanzstatus Finanzplan (3 Wochen)

freie Liquidität zum Stichtag 210.564    freie Liquidität zum Stichtag 210.564
zum Stichtag fällige Verbindlichkeiten (ohne Zahlungsvereinbarungen) 244.848    erwartete Zahlungseing. der nächsten 3 Wochen 1.126.208

   erwartete Zahlungsausg. der nächsten 3 Wochen 979.952
=> Liquiditätslücke nach Finanzstatus 14,0%    zum Stichtag fällige Verbindlichk. (ohne Stundungsvereinb.) 244.848

=> Liquiditätslücke nach Finanzstatus vorhanden JA    => Liquiditätsüberschuß nach Finanzplan 9,1%

   => Liquiditätslücke nach Finanzplan vorhanden NEIN

ler etc.) ergreifen können, um die Liquiditätslage zu 
stabilisieren. 

Ermittlung/Erkennung der Liquiditätslücke
Wir wollen uns in diesem Zusammenhang nicht mit der 
juristischen Fachliteratur zu diesem Thema auseinan-
dersetzen. Es sei aber darauf hingewiesen, dass die 
Zivilsenate des Bundesgerichtshofes (BGH) in einer 
Reihe von Grundsatzentscheidungen die Berechnungs-
methode relativ klar herausgearbeitet haben, sodass 
man daraus auch praxistaugliche Berechnungssche-
mata ableiten kann. 

Entscheidend ist die Ermittlung der sogenannten Liqui-
ditätslücke (LQL), die sich aus der Gegenüberstellung 
von den verfügbaren liquiden Mittel (inklusive der nicht 
ausgenutzten Kreditlinie) zu den fälligen Verbindlich-
keiten ergibt, die auf der I. Stufe stichtagsbezogen zum 
Zeitpunkt to ermittelt wird. 

Beispiel:

   M 	= verfügbare Mittel (inkl. nicht ausgenutzter Kreditlinien)

   V	 = fällige Verbindlichkeiten

Dies bedeutet, dass das Unternehmen 80 Prozent der 
fälligen Verbindlichkeiten decken kann, die LQL beträgt 
also 20 Prozent. Der BGH geht von Zahlungsunfähig-
keit aus, wenn die LQL ≥ 10 Prozent ist. In unserem 
Beispiel wäre also Zahlungsunfähigkeit gegeben.
 
Nun kann allerdings auf einer II. Stufe die Situation 
noch „geheilt“ werden, wenn die erwartbaren Zah-
lungseingänge und die (weiteren) erwartbaren Zah-

Entsprechende Muster können 
hierzu über die Internetseite des 
VAPV abgerufen werden.
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Beseitigung von Liquiditätsengpässen
Sofern aufgrund der vorbezeichneten 
Schemata bzw. ähnlicher Berechnungsva-
rianten künftige Liquiditätsengpässe 
rechtzeitig erkannt werden, liegt es nun-
mehr an der Geschäftsleitung bzw. dem 
Leiter Finanzen und/oder dem Controller, 
geeignete Maßnahmen aufzuzeigen, um 
die Liquidität sicherzustellen. Dazu zäh-
len unter anderem folgende Instrumente:

■ Rechtzeitige Ausweitung der Kreditli-
nien bei den Hausbanken, sowohl der 
Kontokorrentkreditlinien als auch der 
Einkaufslinien für Neu- und Gebraucht-
wagen, um so den finanziellen Spiel-
raum zu erhöhen. 

■ Absprache mit dem Hersteller die zur-
zeit bereits bestehenden Valutarege-
lungen gegebenenfalls von 90 auf 120 
Tage oder auf einen anderen zu defi-
nierenden Zeitraum zu erhöhen. Dies 
kann sowohl die Neu- als auch die Ge-
brauchtwagenlinie umfassen. Anzu-
merken ist in diesem Zusammenhang, 
dass der Volkswagen Konzern den 
Händlern im Zuge der COVID-19-Pan-
demie über die FS AG bereits vorüber-
gehende Stützungsmaßnahmen insbe-
sondere in Bezug auf die 
Valuten-Ausweitung zur Verfügung ge-
stellt hat. 

■ Stundungsvereinbarung mit nichther-
stellerbezogenen Lieferanten bzw. 
sonstigen Einrichtungen, wozu auch 
die Stundung von Steuerverbindlichkei-
ten, Verbindlichkeiten gegenüber den 
Sozialversicherungsträgern, der Be-
rufsgenossenschaft und ähnlichen Ein-
richtungen zählen. In diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, dass die 
vorzunehmenden Stundungsvereinba-
rungen in nachvollziehbarer Form do-

kumentiert werden, damit sie bei den 
Liquiditätsberechnungen auch in zu-
treffender Weise auf einen späteren 
Fälligkeitszeitpunkt verschoben wer-
den können. 

■ Auch die Zuführung von Eigenkapital 
(zum Beispiel durch Kapitalerhöhung 
bzw. Einzahlung in die Kapitalrückla-
ge) sowie die Hingabe von Gesell-
schafterdarlehen (mit oder ohne 
Rangrücktritt) können die Liquiditäts-
lage entspannen. 

■ Neben der durchaus üblichen Linien-
ausweitung im Kontokorrentbereich 
können aber auch andere Kreditmittel-
bereitstellungen seitens der Banken 
hilfreich sein. Hierzu zählen einerseits 
das klassische Kreditmittelangebot der 
Hausbank und die aktuell noch bis Ende 
des Jahres beantragbaren KfW-Corona-
Kredite. Auf der anderen Seite aber bei-
spielsweise auch die Aussetzung von 
Tilgungsleistungen bzw. die Revalutie-
rung bereits geleisteter Tilgungsleistun-
gen und deren Verschiebung auf einen 
späteren Zeitpunkt (wenn die Liquidi-
tätskrise überwunden wurde).

	
■ Auch der Abbau von Vorräten und For-

derungen kann Liquidität freisetzen, 
insbesondere dann, wenn vorüberge-
hend mit einem rückläufigen Geschäft 
gerechnet werden muss und dadurch 
unnötig Kapital im Vorratsvermögen 
bzw. bei den Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen gebunden wird. 
Insbesondere der Abbau von „Langste-
hern“ bei den Gebrauchtwagen (Stand-
zeiten über 60 bzw. 90 Tage) sowie der 
Abbau von Forderungen, die sich im 
Regelfall zweimal im Monat umschla-
gen sollten, können die Liquiditätslage 
deutlich verbessern.

■ Die Stundung von Mietzahlungen gegen-
über der unternehmenseigenen Vermie-
tungsgesellschaft im Falle einer Betriebs-
aufspaltung kann ebenfalls die 
Liquiditätslage verbessern. Eine Reduzie-
rung dürfte im Regelfall nur in dem Rah-
men möglich sein, wie aufseiten des

	 Vermieters bzw. Verpächters dessen Kredit-
	 bedienung nicht gefährdet wird. 

Darüber hinaus gibt es natürlich noch eine 
Reihe weiterer Potenziale, wozu insbeson-
dere Ertragsverbesserungen und/oder 
Kosteneinsparungen zählen. Diese ziehen 
im Regelfall nicht nur einen liquiditätsver-
bessernden Effekt, sondern auch einen er-
gebnisverbessernden Effekt nach sich. In-
sofern wird die vorstehende Auflistung in 
dieser Hinsicht sicherlich noch erweite-
rungsfähig sein. Für die hier in Rede ste-
hende Abhandlung sollte eine Konzentra-
tion ausschließlich auf liquiditätsorientierte 
Maßnahmen vorgenommen werden. 

Zusammenfassung
Durch die COVID-19-Pandemie und die 
damit verbundene deutliche Verschlech-
terung der wirtschaftlichen Situation vie-
ler Unternehmen und damit auch der Kfz-
Betriebe in Deutschland haben sich völlig 
neue Herausforderungen auch für den 
Kfz-Handel und für die Service-Betriebe 
ergeben. Der ohnehin eingeleitete dis-
ruptive Strukturwandel (etwa durch die 
Elektromobilität, neue Mobilitätskonzep-
te etc.) hat die Situation deutlich ver-
schärft und führt dazu, dass die Beobach-
tung der wirtschaftlichen Entwicklung mit 
einem noch stärkeren Fokus erfolgen 
muss, als in der Vergangenheit.   « 

Unser Autor ist Dipl.-Kaufmann und als 
Unternehmensberater und Geschäfts-
führer für die Gehrke Econ Unterneh-
mensberatungsgesellschaft mbH tätig.

Kriminalität und Terrorismus, da sie dort an-
setzt, wo es illegalen Organisationen am 
meisten schmerzt – bei ihren Finanzen. 

In einem unverbindlichen Beratungsgespräch 
kann schnell geklärt werden, welche Möglich-
keiten Kerberos Compliance anbieten kann, 
damit insbesondere Unternehmen aus der 
Kfz-Branche ihre Verpflichtungen nach dem 
Geldwäschegesetz einhalten – und sich somit 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 
Wie auch in den Webinaren deutlich wurde, ist 
eine effektive Geldwäscheprävention ein wich-
tiges Instrument, um einen gesellschaftlichen 
Mehrwert für uns alle zu schaffen. Denn Geld-
wäsche ist und bleibt eine Bedrohung für den 
sicheren Handel sowie unsere Gesellschaft 
und Wirtschaft. Umso wichtiger sind einfache, 
bezahlbare und umsetzbare Compliance-Lö-
sungen für alle.   « 

Unser Autor ist Partnership Manager und 
Geldwäschebeauftragter der Kerberos 
Compliance.

Die Möglichkeit, Transaktionen mit großen 
Mengen an Bargeld durchzuführen, zieht 
Geldwäscher grenzüberschreitend an. Die-
ser Umstand macht den Kfz-Handel für den 
Missbrauch durch Geldwäscher anfällig. 
Dies ist insbesondere im Bereich des Ge-
brauchtwagenhandels deutlich zu beob-
achten. Deshalb rückt der Nicht-Finanzsek-
tor, zu dem auch die Kfz-Branche gehört, 
immer stärker in den Fokus von nationalen 
und europäischen Gesetzgebern.

Etwa 150 Teilnehmer konnten am 12. und 
25. Mai 2021 im Rahmen von Webinaren mit 
Kerberos Compliance und Oberstaatsanwalt 
Alexander Fuchs, Abteilungsleiter für Wirt-
schaftsstrafsachen der organisierten Krimi-
nalität bei der Staatsanwaltschaft Köln, 
einen Einblick in die tägliche Arbeit der 
Strafverfolgungsbehörden und eines digita-
len Compliance-Dienstleisters erhalten. 
Hierbei wurde deutlich, dass Verpflichtete, 
zu denen auch Autohändler gehören, aktive 
Maßnahmen zur Geldwäscheprävention 

Geldwäsche in der Kfz-Branche – 
Eine Gefahr für Handel und Gesellschaft
In mehreren Webinaren hat Kerberos Compliance gemeinsam mit dem Kölner Oberstaatsanwalt Alexander Fuchs einen prakti-
schen und spannenden Einblick in die Bekämpfung von Geldwäsche in der Kfz-Branche gegeben. 

Von Sebastian Krolczik

entwickeln und umsetzen müssen. Sobald 
Mittel aus illegalen Aktivitäten in den legalen 
Wirtschaftskreislauf gelangen, lässt sich ihre 
Herkunft kaum noch identifizieren. Auto-
händler, die von Geldwäschern missbraucht 
werden, werden so unfreiwillig zu Mitbetei-
ligten, die von Behörden mit hohen Bußgel-
dern belegt werden können.

Dienstleister wie Kerberos Compliance ha-
ben deshalb Produkte entwickelt, die die 
Einhaltung der Verpflichtungen nach dem 
Geldwäschegesetz sowie die Verhinderung 
von Terrorismusfinanzierung im Kfz-Sektor 
einfacher machen. Die Lösungen zielen dar-
auf ab, digital, kostengünstig und verständ-
lich geldwäscherechtliche Verpflichtungen 
umzusetzen. KYC-Prüfungen können per 
App in Auftrag gegeben, Mitarbeiterschulun-
gen digital und individuell bereitgestellt, ex-
terne Geldwäschebeauftragte bestellt und 
Risikoanalysen dauerhaft aktuell gehalten 
werden. Denn die Bekämpfung von Geldwä-
sche ist auch ein Kampf gegen organisierte 

Kontakt:

Compliance-Managementsysteme GmbH
Im Zollhafen 24
50678 Köln

Telefon:	 +49 221 65078861
Mobil:	 +49 157 850 44 770
E-Mail:	 sebastian.krolczik@kerberos-cms.com
Internet:	 www.kerberos-compliance.com

58 59AUTOBUSINESS PARTNER SERVICE GMBH (APS)

AUTOBUSINESS | August 2021 AUTOBUSINESS | August 2021


